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7>uc(y Trösc/rSw/er

Von Kostgeld,
Umbau und
Erbteilung

entschädigt worden (ich meine, er ist es), so kön-
nen Sie ihm ja gelegentlich ein Geldgeschenk
machen, um das mütterliche Gewissen zu beru-
higen. Von einem Testaments-Zusatz würde ich
abraten. Das kann nur böses Blut geben, denn
Geschenke macht man ja bekanntlich freiwillig,
ohne eine «Rückerstattung» zu erwarten. Gera-
de weil Sie alle Ihre Söhne heben, sollten Sie kei-
nerlei Extraverfügungen treffen. So wird später
gleichmässig durch drei Teile geteilt, und die
Kirche bleibt mitten im Dorf!

Der Artikel über Kost- und Pflegegeld in der
vorletzten Nummer hat uns zahlreiche Zuschrif-
ten gebracht. Neue Fragen, neue Probleme, an-
dere Meinungen tauchen auf. Da viele dieser Zu-
Schriften allgemein interessieren dürften, sei das
Thema nochmals aufgegriffen.

Soll man in jedem Fall Kostgeld verlangen?

«Tc/z Aube drei Sö/zne und ein /deines Proiz/em:
Mein jüngster So/zzz /zat mir von seinem Lo/zzz wä/z-

rend zwez'em/zaiiz ,/o/zren monoi/ic/z dwrc/zsc/zniii-
/ic/z Pr. 200.- ge.sc/zz'ckZ. /c/z war dama/s se/zr/ro/z
darum. Später wo/zzzZe er wä/zrend 7da/zren hei

mir, ic/z na/zm kein Kostge/d an. Kann ic/z nun in
meinem Testament bestimmen, dass er einen Tez7

der dama/igen /reiwd/igen Za/z/ungen zwrückver-
gütet er/zä/t? JTzevz'ei wäre a/zzuzie/zen/ür die an-
dert/za//z da/zre, we/c/ze er Zzet mir ge/eöt /zaZ? JTze

müsste ic/z das Testament a/z/assen? /c/z /ie/ze a//e
meine So7zne g/eic/z und möe/zZe keinem t/nrec/zt
tun.;; Trau M. P. in P.

Mithilfe beim Kostgeld berücksichtigen!
«Sie geizen in 7/zrem /I rtzke/ «JTezzzz man P//ege
izrauc/zt> in einem Kästc/zen die ITo/znkosten mit
Tr. 290.- an. Meine Trage; Könnten Sz'e nz'c/zt ein-
ma/ eine Hzz/sZe//zmg/ür jene Mütter mac/zen, die

noc/z etwas mz'Z/zei/èzz im //azcs/zaiZ? /c/z /zzäe es

ein/äc/z störend, wenn die T/tern den Zungen jede
7/andreic/zung izeza/z/en müssen, diese /zingegen

von i/znen erwarten, dass sie sz'c/z o/t se/zr intensiv
im //aus/za/i izetätz'gen. JTze o/t kann eine junge
Trau izerzz/stäZzg sein, wezV die Mutter da/zez'm zum
Pec/zten sie/zt/ /c/z /zätte mic/z gesc/zämt, meiner
Mutter eine so/c/z detaz/iierte Pec/znung vorzu/e-

gen. /c/z /zaize meine /ie/ze Mutter ne/zen meiner

Peru/stätigkeit izis zu z'/zrem Tode (96 Ta/zre) ize-

treut. /c/z /zaize drei ver/zeiratete Ge.sc/zwz.sZer. A/ie
drei /zaizen kategorisc/z erklärt, sie könnten die

Mutter nic/zt izei sic/z azz/he/zmezz (dies oizwo/zi a/ie

drei Trauen nz'c/zt izerw/stäZz'g waren/), ic/z so//e sie

doc/z z'n ein A/Zers/zez'm geizen. Meine Mutter und
ic/z /zatten stets ein ausgesproc/zen sc/zönes Ter-
/zä/tnis, und ic/z izz'n g/ück/ic/z üizer jeden Tag, den

wir gemeinsam verbringen duz/ten.»

Liebe Frau M., komplizieren Sie diese Angele-
genheit nicht. Da Ihr Sohn gratis bei Ihnen lebte,
heben sich die rund Fr. 6000-, welche er Ihnen
schickte, mit dem geschenkten Kostgeld auf.
6000 Franken - auf 18 Monate verteilt - ergeben
Fr. 335 - für Logis, Morgenessen, gelegentliche
andere Mahlzeiten (und wohl auch Wäschebe-
sorgung) inbegriffen. Das ist für die damaligen
Jahre sehr niedrig gerechnet. Haben Sie trotz-
dem das Gefühl, Ihr Sohn sei damit nicht genug

Sehen Sie, liebes Fräulein Rosa, mit Geld lässt

sich eben nicht alles kaufen, nicht alles abtun!
Sie waren froh über die Mutter, die Mutter über
Sie! Und da Ihr Seniorendasein mit AHV-Rente,
Pension und Erspartem gut gesichert ist, dürfte
es auch bei der Erbteilung keinen «Erbkrach»
gegeben haben. Was aber glauben Sie, habe ich
im Laufe meiner Beratungstätigkeit gehört und
erlebt, wenn «Kostgeldnachforderungen» gel-
tend gemacht wurden, nach dem Tod eines El-
ternteils, der von einem Kind betreut wurde.
Was die Zahlen im Kästchen betrifft, sollten sie

vor allem zeigen, welche Kosten sich hinter dem

Wort «Kostgeld» verstecken. Viele Leute sind da

einfach unsicher, überfordert, haben keine Ah-

nung, was «gang und gäbe» ist.
Kein Wunder, dass bei allen Budgetberatungs-
stellen die Nachfrage nach Kostgeldunterlagen
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gross ist. Ich möchte an dieser Stelle wieder ein-
mal betonen, dass jeder Fall individuell gelöst
werden muss. Damit komme ich auf Ihre andere

Frage betreffs

Mithilfe im Haushalt

Selbstverständlich soll bei der Festsetzung des

Haushaltbeitrages eine eventuelle Mithilfe im
Haushalt berücksichtigt werden. Damit meine
ich jedoch nicht, dass das gelegentliche Abtrock-
nen oder Rüstenhelfen mit einer Reduktion des

ohnehin meist niedrigen Kostgeldes (vergleichen
Sie mit den heutigen Altersheimkosten!) abge-

gölten werden soll.
Wo aber eine junge Frau noch ganztags berufs-
tätig ist, muss nach meinem Erachten die Mutter
kaum Kostgeld bezahlen, wenn sie noch rüstig ist
und der Familie meist eine Haushalthilfe er-

spart. In gewissen Fällen könnte man eher von
einer Entschädigung an die Mutter sprechen.
Meistens sind heute die Grossmütter, solange es

geht, selbständig in ihrer eigenen Wohnung. Erst
mit zunehmenden Altersbresten stellt sich die

Frage: Heim oder Unterkunft bei einem Kind?
(Sofern sich eines bereit erklärt, den Elternteil
bei sich aufzunehmen.) Mein letzter Artikel ging
ausschliesslich von solchen Verhältnissen aus.
Ich pflichte Ihnen bei, dass es sehr heikel ist, über
solche Fragen zu schreiben. Denkanstösse geben
solche Artikel aber gewiss. Das bestätigen unsere
Leser, die so schreibfreudig darauf reagierten!

Die ledigen Töchter

«Meine Mutter ge/zt ba/d einmal ins /zw«<iert.ste

Eeben,y'a/zr. IFtr wo/wen sc/zon vie/e da/zre zusam-
men. Mutter er/zd/t eineHddF-Penie von Fr. <590.-.

Davon bestreiten wir die Daus/za/iaus/agen. Die
2F-Zimmer-IFo/znang iei/en wir, wobei ic/z die

ganzen IKo/znkosten überne/zme. Ika're ic/z a//ein,
müsste ic/z diesya auc/z tun. Veben der /) // F er/za/-

te ic/z eine Pension und /zabe auc/z Erspartes. Mit
z'/zrer Pente könnte die Mutter in keinem ideim /e-

ben. Mz'c/z würde aber se/zr/reuen, wenn sic/z meine
Pc/zwestern etwas me/zr Zeit /ür die Mutter nd/z-

men. Pa/d muss ic/z wä/zrend meiner Hbwesen/zez't

eine Petreuerperson anste/ien. Diese Spesen be-
za/z/e ic/z dann von Mutters dd/F. Mit meinen
Zus/u/zrungen möc/zte ic/z niemanden anprangern,
der az/ Kosige/d angewiesen ist. idauptsac/ze ist,
dass man mög/ic/ist die E/tern bei sic/z be/zä/t.»

Liebes Fräulein A., die Kernfrage ist doch die:
Wie verhält sich der Kostgeber nach dem Tode
des Kostgängers?, um dieses nicht sehr schöne
Wort für Verwandte zu gebrauchen. Ist er bei der
Erbteilung zufrieden, auch wenn für alle seine

Bemühungen nichts abfällt? Zufrieden, wenn
alle Nachkommen - auch diej enigen, welche sich
nie oder nur wenig um die Eltern oder einen El-
ternteil gekümmert haben - gleich viel erben?
Hier liegt des Pudels Kern - wenigstens nach
meinen Erfahrungen. In Ihrem Fall gibt es wohl
keine Schwierigkeiten, denn Sie haben für sich

„ fr 295- Kurierten ab Fr. 78U,

isen ab Fr 29b.^_ —

erien ab Fr. 495.- 1 » uns

rien ab Fr. 595.- ',*SogWintsrimn85/86
AutoreisenAG

EBKS b«»-
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allein genug zum Leben. Wie erwähnt: Jeder Fall
liegt eben anders und muss individuell gelöst
werden. Übrigens: Hat Ihre Mutter nicht An-
spruch auf Ergänzungsleistung?

Schulden machen im Alter?

« JFzb szW ein F/ze/zaar, mein Mann 74 und zc/z 65

,/a/zre a//, seii 45 Ja/zmz ver/zezraiei, und /zähen

zwei erwachsene Lz'/zder. /c/z er/eJz'ge .vieZ.v a//es

Finanzie/fe. Ann /zaZze ic/z p/öiz/z'c/z AzzgV, die Fer-

an/worizzng a//ein zu tragen. IFir besitzen ein Fin-
/amz/zen/zaws,/ür we/c/zes wir das ganze Lehen /ang
gespart und verzic/ziei /zähen. Mein Mann nzöc/zie

nun einiges modernisieren und umhauen. Losten
zirha 25 000—50 000 Franken. Für/e« wir uns den

I/mhauyinanzie// er/awZzen? Mein Mann hat ahso-

/ut kezzze .Beziehung zum Ge/d, ich hin wzrk/zc/z az/
mich adein angewiesen, ich danhe Ihnen sehr /ür
Ihre Aushun/t.z)

Mehr Schulden - weniger Steuern

Ihre Ängste sind unbegründet, hebe Frau A. F.
in Z. Rechnet man einen Bankzins von 516 % für
30 000 Franken, ergibt dies jährlich eine Summe

von Fr. 1650- oder monatlich eine Mehrbe-
lastung des Budgets von Fr. 137.50. Dieser Be-

trag dürfte in Ihrem Seniorenbudget gut Platz
haben! Meine Erkundigungen haben ergeben,
dass keine weiteren Kosten entstehen, es sei

denn, der Hypothekarschuldbrief müsste nota-
riell beglaubigt werden (Kosten ca. Fr. 120.-).
Sie haben also, wenn Sie das Geld bei der Bank
aufnehmen, den ganzen Zinsertrag (4 % auf dem
Alterssparheft) zur Verfügung. Die jährliche
Differenz zwischen Sparheft- und Hypothekar-
zins beträgt nur Fr. 450.-. Sind Sie sehr «ausdivi-
diert», finanzieren Sie den Umbau aus dem
Sparkapital. Sie haben ja noch etliche Obligatio-
nen. Jeder Bankfachmann wird Ihnen raten, das
Geld aufzunehmen. Sind Sie risikofreudig, be-
zahlen Sie den Umbau (vorläufig) aus eigenen
Mitteln (Sie haben nachher eine Mietzinsein-
nähme von ca. Fr. 300 - für das ausgebaute Zim-
mer), um dann nach Bedarf für etwas Unvorher-
gesehenes (oder Schönes, Unnötiges) nötigen-
falls die Hypothek aufzustocken. Seien Sie ja
nicht wegen des Umbaus noch sparsamer! Das
ist beileibe nicht der Zweck der Bankfinanzie-
rung. Übrigens: Mit mehr Hausschulden bezah-
len Sie weniger Steuern. Erkundigen Sie sich auf
dem Steueramt, wieviel die Steuerreduktion bei
Fr. 30 000 - mehr Hausschulden beträgt. Dies
könnte dann definitiv den Ausschlag geben für
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die Art der Finanzierung. Ich freue mich, dass

Sie beide noch den «Mumm» haben, Ihr Heim zu
verschönern!

Ich bin in grosser Not
«Fz'e /zaZze« ans vor emem Ja/zr einen se/zr gwZezz

Fa/ gegeZzen, we/c/zen wzr azzc/z Zze/o/g? ZzaZzen. ZVtzzz

z'V znzwzsc/zen nzez'n ZzeZzer Mann ge.yZorZzezz, nnl dz'e

.S'c/zwzerzg/cezZezz/angen vozz newen-z an. Fze Jungen
ver/angen trotz F/ze- und FrZzvertrag, dass z'/znen

vor meinem Fz'ntrz'tt z'ns A/ters/zezm das FrZze aus-
Zzeza/z/t wird und z'c/z mic/z mit der ZVutenz'esswng

Zzegnüge. Ic/z Zzin in grosser ZVoi und weiss mir nic/zt

zu /ze/en.»

Liebe Frau J. H., Sie machen sich das Leben un-
nötig schwer. Ihr lieber verstorbener Mann hat
zu Ihren Gunsten den Ehe- und Erbvertrag so

ausfertigen lassen, dass die Kinder erst nach dem
Tode beider Elternteile erben können. Auf dieser

Anordnung Ihres Gatten müssen Sie beharren.
Geben Sie dem feinen Herrn Schwiegersohn, der
nicht warten kann, vorläufig keinen Rappen,
denn er ist ja nicht einmal gewillt, das Haus auf
den Namen beider Ehegatten eintragen zu las-

sen. Aber selbst wenn dem so wäre, haben Sie mit
Ihrem bescheidenen Einkommen das finanzielle
Rückenpolster sehr nötig. Möchten Sie wirklich
um einen so hohen Preis Ihre wirtschaftliche
Selbständigkeit verlieren? Auf das Wohlwollen
solcher Kinder angewiesen sein? «Wer nichts
mehr hat, ist nichts mehr wert!» Ich bin betrübt
über die Mentalität gewisser Leute. Halten Sie

Ihr Geld fest in den Händen. Die Not wäre be-

deutend grösser, wenn Sie ohne eigene Mittel
von den Kindern abhängig wären!

Allen Lesern wünsche ich, dass sie über die Fest-

tage von den Kindern, Verwandten, Freunden
und Bekannten nicht vergessen werden. Dazu

gute Gesundheit im neuen Jahr!

Bis zum nächsten Mal
Z/zre FruJy Fräsc/z-Fu/er
Fzzdge/Zzeraterz'n

Zum LacAie/i
Aufgeregt kommt eine Dame zum Arzt: «Herr
Doktor, ich habe immer Kopfschmerzen, Reis-

sen in den Armen, Stiche in den Beinen, Hexen-
schuss und Magenschmerzen. Meine Füsse tun
weh, dazu kommen noch Ohrensausen und Au-
genflimmern. Was fehlt mir bloss?» - «Nichts»,
sagt der Arzt. «Sie haben ja schon alles!»
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